
 
 

Stellungnahme der ÖGAM zum Entwurf für das Gesetz zum 

Facharzt für Allgemeinmedizin 

Die ÖGAM begrüßt den Gesetzesentwurf zur Schaffung einer „Fachärzt:in für Allgemein- und 

Familienmedizin“ und sieht diesen als Ausdruck der Anerkennung als spezifisches Fach mit 

spezifischen Kompetenzen und Aufgaben.  

Wir sehen darin ein grundlegend wichtiges Element zur Attraktivierung des hausärztlichen Berufes 

und zur Sicherstellung einer hochwertigen primärärztlichen Versorgung der österreichischen 

Bevölkerung. 

In ihrer Funktion als wissenschaftliche Fachgesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin empfiehlt 

die ÖGAM die Adaptierung folgender Punkte: 

1) Die Sonderfach-Grundausbildung, §7, Absatz (2) 

Zumindest ein Teil der verpflichtenden Lehrpraxiszeit sollte ehestmöglich nach Ende der 

Basisausbildung stattfinden müssen. Je früher der Kontakt mit der hausärztlichen Medizin im 

primärversorgenden Setting erfolgt, desto höher sind die Chancen, dass Interesse für das Fach 

geweckt werden kann.  

 

2) §9 (2) 4): Ärzt:innen sollen zu keinem Zeitpunkt während ihrer Ausbildung zu pflegerischen 

Tätigkeiten herangezogen werden können.  Der Pflegeberuf ist ein qualifizierter Beruf, der 

spezielle Kompetenzen voraussetzt, über die Mediziner:innen zu keinem Zeitpunkt verfügen.  

Andererseits erfordert der ärztliche Beruf nicht den Erwerb der spezifischen pflegerischen 

Kompetenzen.  

 

3) Anerkennung als Lehrpraxis §7 Absatz (3) und (4) im Fach Allgemein- und Familienmedizin 

(Schwerpunktausbildung): Bei der Anerkennung als Lern- bzw. Lehrort für die Ausbildung zur 

Fachärzt:in für Allgemein- und Familienmedizin ersuchen wir, im Zuge der Erstellung einer 

Verordnung (§24) Sorge zu tragen, dass diese Ausbildungsorte in ihrem Leistungsumfang der 

europaweit geltenden Definition des Fachs Allgemein- und Familienmedizin gerecht werden 

(https://www.woncaeurope.org/page/definition-of-general-practice-family-medicine). 

 

4) Das späte Inkrafttreten (§ 254 und §255): Unter Berücksichtigung der auch durch den 

Generationenwechsel rasch zunehmenden Nachbesetzungsproblematik und der durch die 

Anerkennung als Fachärzt:in  zu erwartende Attraktivitätssteigerung des Hausärzt:innenberufes 

sollte angestrebt werden, das Inkrafttreten so rasch als möglich und machbar zu gestalten.  

 

5) § 257:   Die ÖGAM empfiehlt hier eine klarere Formulierung: Die Ausbildungsverantwortung muss 

sich auf das Sonderfach Allgemein- und Familienmedizin beziehen – eindeutig nicht gemeint 

sollten Ärzt:innen anderer Sonderfächer sein, die Turnusärzt:innen in den Grundlagen ihres 

jeweiligen eigenen Sonderfachs ausbilden.  

 

6) Ausdrücklich begrüßt wird, dass die Anerkennung als Fachärzt:in für Allgemein- und 

Familienmedizin an einen Nachweis der spezifischen Kompetenz für das Fach Allgemein- und 

https://www.woncaeurope.org/page/definition-of-general-practice-family-medicine


 
 

Familienmedizin entsprechend der Fachdefinition gebunden wird. Wir sehen dies als 

Wertschätzung für das Fach mit seinen spezifischen Aufgaben und Kompetenzen.  
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